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Grundsätzliches zur Unterschriftenregelung: 

 

Die Höhe der Zeichnungsberechtigung ist in RL 04 „Zahlungsrichtlinie“ definiert.   

 

Art und Weise der Unterschrift (i.A., ppa. etc.) ergibt sich aus der jeweiligen Stellenbeschreibung bzw. der 

Funktion. 

 

 Vorstände und Geschäftsführer unterschreiben nur mit dem Namen  

(kein Zeichnungszusatz wie z.B. ppa.) 

 

 Prokuristen unterschreiben mit ihrem Namen und immer mit dem Zusatz ppa. 

Prokuristen müssen als solche im Handelsregister eingetragen sein  

 

 Mitarbeiter unterschreiben mit ihrem Namen und dem Zusatz i. A.   

Dabei gilt die Zeichnungsberechtigung nur in ihrem Aufgabengebiet gem. Stellenbeschreibung. Dies 

bedeutet zum Beispiel, dass ausschließlich der Leiter IT für die Beschaffung und die Rechnungsprü-

fung sowie die Anweisung von Zahlungen von IT-Positionen zeichnungsberechtigt ist. 

 

 

Beispiel zum Ausfüllen des Formulares:  
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Standort:        Jahr:       

 

Name 
(Druckbuchstaben) 

Art 
Unterschriftenprobe Kürzel mit 

Namen 
ppa. i.A. 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 


